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Wertes ihres Wohnhauses vergütet, das dann aber nieder—
gelegt werden mußte. Als Saarlouis schon sieben Jahre be—
stand, und nach und nach die Gerichtsbarkeit, die Zünfte,
Märkte usw. von Wallerfangen dorthin verlegt worden waren,
übte die französische Regierung Zwang gegen diejenigen Ein—
wohner Wallerfangens, die sich von der heimatlichen Scholle
nicht trennen wollten und ließ 193 noch bewohnte Häuser
niederreißen, deren Besitzer nur unter der Bedingung, daß
sie nach Saarlouis oder dessen nächster Umgebung übersie—
delten, die Hälfte des Wertes ihrer Häuser als Entschädi—
gung erhielten. Material und Platz behielten sie. Die Ab—
schätzungssumme betrug 145 628 Frs. Nur das Kapuziner- und
das Augustinerkloster blieben stehen, doch wurden dieselben
bis auf die Kirche des letzteren, hundert Jahre später nieder
gelegt. Im Beginne des 18. Jahrhunderts wurde Waller—
fangen nach und nach wieder aufgebaut. Nach einer Notiz
des verstorbenen Herrn v. Galhau soll Luther sich einige
Zeit versteckt im hiesigen Augustinerkloster aufgehalten haben.
Es ist dies jedoch sehr unwahrscheinlich, denn keine einzige
der vielen Schriften über Luther und auch dieser selbst nicht,
erwähnen davon etwas. Beim Friedensschlusse 1815 kam Waller—
fangen an Preußen. Einen besonderen Aufschwung hat der
Ort durch die 1791 von Nicolas Villeroy begründete Stein—
gutfabrik gefunden, die heute unter der Firma Villeroy &amp; VBoch
über 1000 Arbeiter beschäftigt.

Ein MarktVorrecht in Wallerfangen.
Die Grubenarbeiter auf Blaustein, die vielfach als die

eigentlichen Gründer des Ortes Wallerfangen gehalten wer—
den, genossen hier von jeher eine hohe Achtung und Aus—
zeichnung, ja selbst Vorrechte bei ihren Mitbürgern. Ein be—
sonderer Beweis dafür ist auch der lange hier gehandhabte
Brauch, an den Markttagen vor allen anderen Einwohnern
ihre Einkäufe machen zu dürfen. Zu dem Zwecke wurde am
Eingange der Verkaufshalle eine eiserne Hand ausgestellt,
die bis nach der für den Einkauf seitens der Arbeiter fest—
gesetzten Stunde, jedem Andern den Eintritt verwehrte. Erst
dann, wenn dieselbe zurückgezogen wurde, war es den anderen


